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1. KJG-Portal 
Per 1. Januar 2022 setzte der Regierungsrat des Kantons Zürich das neue Kinder- und Ju-
gendheimgesetz (KJG) in Kraft. Seither können Anträge auf Kostenübernahmegarantie 
(KÜG) für ergänzende Hilfen zur Erziehung im Kanton Zürich über das KJG-Portal einge-
reicht werden. 

Das KJG-Portal wurde in den letzten Monaten um zusätzliche Funktionen erweitert. Ab so-
fort ist es möglich, aufsichtsrelevante Meldungen, die ein Pflegeverhältnis oder eine Pflege-
familie betreffen, über das KJG-Portal einzureichen. Ausserdem können Vermittlungsanfra-
gen für den kantonalen Pflegefamilienpool online gestellt werden. Dazu haben die Bei-
standspersonen die Möglichkeit, vor dem jährlichen Aufsichtsbesuch durch die Abteilung 
Pflegefamilien eine Rückmeldung zum Pflegeverhältnis einzureichen. Untenstehend sind 
die wichtigsten Punkte zusammengefasst. 

Haben Sie noch offene Fragen? Gerne können Sie sich an die Abteilung Pflegefamilien. 
Sie erreichen uns unter pflegefamilien@ajb.zh.ch oder telefonisch unter 043 259 89 88. 

2. Rückmeldung der Mandatsperson/fallfüh-
renden Fachperson vor der jährlichen Auf-
sicht 

Vor dem jährlichen Aufsichtsbesuch durch die Abteilung Pflegefamilien wird der zuständi-
gen Beistandsperson eine E-Mail gesendet (siehe unten), in welcher Sie darum gebeten 
wird, eine Rückmeldung zum Pflegeverhältnis zu geben. Das Formular kann in der Regel 
nur einmal pro Jahr ausgefüllt werden (max. 60 Tage vor dem jährlichen Aufsichtsbesuch). 

mailto:pflegefamilien@ajb.zh.ch
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Wenn Sie eine Rückmeldung zu einem Pflegeverhältnis machen möchten, müssen Sie im 
Register «Pflegeverhältnisse» zu Beginn auf den Pfeil klicken und dann das Feld «Rück-
meldung für die jährliche Aufsicht erfassen», öffnen. 

 

Im nächsten Schritt werden Sie gefragt, ob es im vergangenen Jahr wichtige Ereignisse 
gab. Falls dies der Fall ist, bitten wir Sie, diese im Feld für Bemerkungen anzugeben. So-
bald alles ausgefüllt ist, können sie die Rückmeldung übermitteln. 

 

Wenn die Rückmeldung übermittelt wurde, erhalten Sie die von Ihnen gemachte Rückmel-
dung per E-Mail in Form eines PDF zugestellt. 

HINWEIS: Bei Wechseln von Beistandspersonen kann es sein, dass «ehemalige» Pflege-
verhältnisse in der Übersicht erscheinen. Für diese Pflegeverhältnisse können aber keine 
Rückmeldungen mehr ausgefüllt werden. 

  



 

  

Bildungsdirektion 
Amt für Jugend und Berufsberatung 
5/8 

 

 
 

3. Aufsichtsrelevante Meldungen 
Das Amt für Jugend und Berufsberatung ist als Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde für alle 
aufsichtsrelevanten Meldungen zuständig, die ein Pflegeverhältnis oder eine Pflegefamilie 
betreffen. Als aufsichtsrelevante Meldungen werden Ereignisse oder Entwicklungen ver-
standen, die das Wohl von in einer Pflegefamilie platzierten Kindern und Jugendlichen ge-
fährden können (z.B. Vernachlässigung, unzulässige erzieherische Massnahmen, herab-
würdigender Erziehungsstil, psychische/physische/sexuelle Übergriffe, Verletzung der Kin-
derrechte gemäss UNO-Kinderrechtskonvention, etc.). 

Wichtig: Ist das Wohl eines Kindes unmittelbar gefährdet, ist eine Gefährdungsmeldung bei 
der zuständigen KESB zu machen. 

Um eine aufsichtsrelevante Meldung bei der Abteilung Pflegefamilien einzureichen, klicken 
Sie als Erstes auf das Feld «Erstellen». 

 
Beim Erstellen einer Meldung gehen Sie der Reihe nach durch alle Register und füllen die 
Pflichtfelder aus. 

1) 
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2) 

 

3) 

 

Um die aufsichtsrelevante Meldung einzureichen, klicken Sie auf das Feld «Übermitteln & 
Bestätigen». 
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4. Vermittlungsanfragen für den AJB-Pflegefa-
milien-Pool 

Vermittlungsanfragen für Platzierungen über den kantonalen Pflegefamilien-Pool können 
ab sofort ebenfalls über das KJG-Portal eingereicht werden. Gehen Sie dafür ins Register 
«Vermittlungsanfragen» und starten Sie die Anfrage smit dem Klick auf «Erstellen». 

 

 

Im nächsten Schritt müssen Sie angeben, welche Rolle Sie als fallführende Person haben. 

 

 

Auf der nächsten Maske (siehe unten) können Sie das Kind erfassen, für welches Sie eine 
Pflegefamilie suchen. Wenn Sie für mehrere Geschwister eine Pflegefamilie suchen, erfas-
sen Sie bitte alle Kinder mit den erforderlichen Angaben. 

Wichtig: Wenn es sich bei den Kindern nicht um Geschwister handelt, ist pro Kind eine se-
parate Vermittlungsanfrage zu stellen. 
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Wenn Sie alle Angaben erfasst haben, können Sie die Vermittlungsanfrage einreichen und 
wir werden Sie so bald wie möglich kontaktieren. 

Die von Ihnen erfassten Vermittlungsanfragen und den aktuellen Status der Anfrage kön-
nen Sie in der Übersicht jederzeit einsehen. 
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